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Tätigkeitskatalog für Praktikanten im Pflegedienst 
 

1. Krankenbett 
Betten und beziehen des Krankenbettes 
 

2. Körperpflege 
Hilfestellung bei der Körperpflege 
 

3. Ernährung 
Unterstützung des Patienten beim Essen und Trinken 
 

4. Umgang mit Pflege- und Lagerungshilfsmitteln 
z. B. Steckbecken, Urinflaschen, Urinbeutel, Nierenschalen, 
Sputumbecher, Lagerungskissen, Wasserkissen, Schienen, Krankenunterlagen. 
 

5. Reinigungsarbeiten 
Mithilfe bei und teilweise Übernahme von Reinigungsarbeiten, die in die 
Aufgabenbereiche des Pflegedienstes fallen. 
 

6. Mobilisation  
Mithilfe bei Lagerung und Aktivierung des Patienten. 
Hilfestellung beim Aufstehen. 
Hilfestellung beim erstmaligen postoperativen Aufstehen dürfen Praktikanten im Pflegedienst 
nur zusammen mit einer anderen dazu qualifizierten Pflegeperson leisten. 
 

7. Patiententransport 
Transport von Patienten im Bett und im Rollstuhl. 
Praktikanten im Pflegedienst dürfen Patienten aus dem OP oder dem Aufwachraum nur 
zusammen mit anderen dazu qualifizierten Pflegepersonen abholen. 
 

8. Körpergewicht / -größe 
Patienten wiegen und Körpergröße messen. 
 

9. Körpertemperatur 
Messen der Körpertemperatur. 
Umgang mit Wärme- und Kältespendern (z. B. Wärmflasche, Eisblasen, Thermo- und 
Kühlelementen).  
 

10. Puls- und Blutdruck 
Messen von Puls und Blutdruck. 
Von Praktikanten im Pflegedienst gemessene Puls- und Blutdruckwerte sind vor eventueller 
Einleitung therapeutischer Maßnahmen durch eine andere dazu qualifizierte Pflegekraft zu 
überprüfen. 
 

11. Dokumentation 
Der unter 1 – 10 angefallenen Tätigkeiten. 
 
Wichtige Hinweise: 
Praktikanten im Pflegedienst dürfen die aufgeführten Tätigkeiten nur dann selbständig 
ausführen, wenn sie in diese Tätigkeiten ausreichend eingewiesen sind. Bei Unklarheiten 
bezüglich ihrer Tätigkeiten wenden sich die Praktikanten im Pflegedienst bitte immer an eine 
examinierte Pflegeperson. 


